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Ausgangslage – 

die Problemdynamik

Das Risiko von Menschen mit Beeinträchti-
gung, mindestens einmal im Leben sexuelle 
Grenzverletzungen zu erleben, ist im Ver-
gleich mit der Allgemeinbevölkerung bis sie-
benmal höher. Das belegen Untersuchungen 
aus der ganzen Welt (Elbing & Mayer, 2018, 
S. 596f.). Frauen mit einer kognitiven oder 
körperlichen Beeinträchtigung werden fünf- 
bis zehnmal häufiger Opfer von sexueller 
Gewalt als Frauen ohne Behinderung. Sexu-
alisierte Gewalt gegenüber Männern mit Be-
einträchtigung wird erst langsam überhaupt 
thematisiert (ebd.). «Rund 64 % der Frauen 
und 50 % der Männer [mit Beeinträchti-
gung; Anm. DK] gaben an, im Laufe ihres Le-
bens ein- oder mehrmals sexuell ausgebeu-
tet worden zu sein» (Zemp, 2002, S. 618).

Ich staune immer wieder über diese 
Zahlen. Stellen wir uns Folgendes vor: Ge-
hen Sie in Gedanken eine Gruppe von Klien-
tinnen und Klienten durch, mit denen Sie zu 

tun haben. Und dann beginnen Sie abzu-
zählen. Was macht das mit Ihnen?

Die Täterinnen und Täter stammen zu 
32,2 Prozent aus dem familiären, zu 52,1 Pro-
zent aus dem professionellen Umfeld der Op-
fer (Bergmann, 2011). Es handelt sich also 
um Personen, denen hohes Vertrauen entge-
gengebracht wird. In der Beziehung zu ihnen 
besteht eine starke Abhängigkeit. Machtge-
fälle, Wissensvorsprung, Orientierungswis-
sen, Sprachfähigkeit und körperliche Stärke 
sind im Vergleich zu den Opfern sehr hoch. 
«Viele Menschen sind aufgrund ihrer Beein-
trächtigungen oder Behinderungen auf Be-
treuung, Hilfe und Begleitung durch andere 
Menschen angewiesen und davon auch ab-
hängig. [...] Es entsteht eine Abhängigkeit 
auf der einen, eine Machtposition auf der an-
deren Seite» (Fischer, 2006, S. 7). Aufgrund 
der oftmals vorliegenden Einschränkungen 
der Kommunikationsfähigkeit respektive des 
Nicht-Ernstnehmens von Signalen und Be-
schwerden seitens der Umwelt gehen wir zu-
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dem von einer nach wie vor hohen Dunkelzif-
fer aus: «Ein Täter sucht sich sein Umfeld aus. 
Und da ist es sicher von Vorteil, wenn er kei-
ne Angst haben muss, dass die Person etwas 
ausplaudert oder sich wehrt» (Spalinger, 
2018, o. S.). Aufgrund der täglichen Begeg-
nungen der Opfer mit diesen beiden Grup-
pen von Menschen steigt die Wahrschein-
lichkeit chronifizierter Opfererfahrungen bei 
den Betroffenen mit den verheerenden Fol-
gen wiederholter (Re-)Traumatisierungen.

Ebenfalls erschwerend und damit tat-
begünstigend kommt hinzu, dass viele 
Menschen mit schwerer Beeinträchtigung 
existenziell auf verschiedenste Pflegehand-
lungen angewiesen und damit körperlicher 
Nähe ausgesetzt sind. Ein Dilemma, wel-
ches im Rahmen von Schutzkonzepten (vgl. 
unten) beachtet werden muss.

Das Thema sexualisierte Gewalt ge-
langte im Jahr 2011 auf die Agenden der 
meisten Einrichtungen der Behindertenhilfe 
in diesem Land. Die anfängliche Sensibilität 
ist leider in der Zwischenzeit wieder stark 
zurückgegangen oder gar ganz verschwun-
den. Die Charta zur Prävention von sexuel-
ler Ausbeutung, Missbrauch und anderen
Grenzverletzungen, die in der Folge im Jahr 
2011 von zwölf Verbänden und Organisati-
onen in der Schweiz unterzeichnet worden 
ist, fordert in zehn Punkten von ihren Mit-
glied-Institutionen unter anderem konse-
quentes Hinschauen, das Null-Toleranz-
Prinzip, kritische Rekrutierungsverfahren, 
Weiterbildungen und Meldestellen. Die 
Charta bleibt ein Papiertiger, wenn die 
Grundsätze nicht umgesetzt und von eben 
diesen Verbänden von ihren Mitglied-Insti-
tutionen eingefordert werden. Interessan-
terweise fordert der VaHS1 als einziger Ver-

1 Verband für anthroposophische Heilpädagogik 

und Sozialtherapie in der Schweiz

band von allen Mitgliedern diese Grund-
sätze mittels internen und / oder externen 
Präventions- und Meldestellen ein und kon-
trolliert diese. Die Frage, wieso dies die an-
deren Heimverbände der Schweiz bislang 
nicht geschafft haben, lasse ich hier unbe-
antwortet.

Begünstigende Faktoren

Die Situation der Opfer

Die Signale und Beschwerden der Opfer 
nach sexuellen Grenzverletzungen sind sehr 
vielfältig, unspezifisch und, besonders bei 
Menschen mit Beeinträchtigungen, selten 
verbal. Viele Begleitpersonen und Angehö-
rige sind deshalb mit für sie unverständli-
chen Verhaltensweisen konfrontiert. Dabei 
sind alle Reaktionen sinnvoll und für das 
Opfer notwendige Schutzmechanismen
und / oder Überlebensstrategien.

Es gibt drei Gruppen von Beschwerden und 
Signalen der Opfer sexueller Grenzverlet-
zungen (Tschan, 2005; Allroggen, 2018):
• Auffälligkeiten im Sozialverhalten: 

Schwierigkeiten, freundlich gesonnene 
Kontakte zu erhalten/zu knüpfen, sexu-
alisiertes Verhalten, Distanzlosigkeit/
stark distanziertes Verhalten, Verweige-
rung, aggressives Verhalten u. a.m.

• somatische und psychosomatische 

Symptome: Selbstverletzungen, Schmer-
zen, Schwindel, Schlafstörungen, Ess-
störungen, für das Entwicklungsalter 
untypisches Bettnässen, Verletzung im 
Genitalbereich, viele Kleider anziehen, 
Müdigkeit u. a.m.

Die Signale der Opfer nach sexuellen 
Grenzverletzungen sind sehr vielfältig 
und unspezifisch.
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• emotionale und kognitive Symptome: 

Ängste, Impulsivität, Lernschwierigkei-
ten, negatives Selbstbild, Misstrauen ge-
genüber den eigenen Gefühlen und der 
eigenen Wahrnehmung, Machtlosigkeit /
Ohnmachtsgefühle, Minderwertigkeit, 
Neigung zur Selbstbeschuldigung, 
Schamgefühle, Depressionen, plötzliche, 
nicht anderweitig erklärbare Verhaltens-
änderungen, posttraumatische Belas-
tungsstörungen u. a.m.

Das alles führt u. a. dazu, dass – gemäss ei-
ner Statistik aus dem Nicht-Behindertenbe-
reich (sic!) – gerade mal 6 Prozent der Fälle 
sexualisierter Gewalt zur Anzeige gebracht 
werden, davon werden 15 Prozent verurteilt 
– d. h. gerade mal eine bzw. einer von 100 
Täterinnen und Tätern wird zur Rechen-
schaft gezogen (Tschan, 2012a, S. 25).

Die Situation der Täterinnen und

Täter sowie der Einrichtung

Aus den oben genannten und weiteren Grün-
den resultiert nach wie vor: Institutionen gel-
ten als Hochrisikobereiche für sexualisierte 
Gewaltdelikte (Tschan, 2012b, S. 35f.).

Das Eingeständnis, dass Gewalt über-
all vorkommen kann, wenn motivierte Men-
schen anderen Menschen helfen, ist
schmerzhaft, aber notwendig. Und es ist 
angezeigt, dass wir zur Kenntnis nehmen: 
«Täter schaffen sich ihre Tatorte und Insti-
tutionen lassen sie gewähren. Täter sind 
stets in einem Umfeld tätig. [...] Aus diesem 
Grund sprechen wir heute von einer Opfer-

Täter-Institutionsdynamik» (ebd., S. 65). 
Die Täterinnen- und Täterstrategien sind 
vielfältig und raffiniert, weshalb ich von se-
xualisierter Gewalt spreche: Die Grenzver-
letzungen werden mit einer hohen kriminel-
len Energie geplant und durchgeführt. Die-
se Einsichten sind grundlegend, um präven-
tive Massnahmen abzuleiten respektive zu 
begründen. Die Kenntnis von Täterinnen-
und Täterstrategien – von den Phantasien 
über den inneren Kampf, dem grooming2, 
zum Übergriff bis hin zum Schweigen – ist 
darum ein wichtiger Baustein von Präventi-
on (Tschan, 2005, 2012a, 2012b). Um es 
deutlich zu sagen: Täterinnen und Täter
bringen zur Vorbereitung und Durchführung 
ihrer Gewaltdelikte eine hohe kriminelle 
Energie auf, die sich unter anderem auch in 
der perfekten Täuschung ihres Umfelds wi-
derspiegelt. Deshalb wäre das Ziel vermes-
sen, Manipulationen als solche erkennen zu 
können. Wichtig ist es zu wissen, dass sie 
möglich sind.

Prävention – eine Aufgabe,

die uns alle angeht

Präventionsarbeit im Bereich sexualisierter 
Gewalt im Praxisfeld der Arbeit mit Men-
schen mit Beeinträchtigungen ist eine viel-
schichtige und komplexe Aufgabe. Es gibt 
nicht die Lösung. Und es gibt auch nicht 
bloss eine verantwortliche Person, die die-
se Arbeit zu leisten imstande ist. Die Reduk-
tion auf einen oder zwei Aspekte führt nicht 
zum Ziel und kann im ungünstigen Fall kon-
traproduktiv wirken. Darum braucht es:
• die Vernetzung aller Helferinnen und

Helfer,
• ein bewusstes Hinschauen, Ansprechen 

und Handeln auf allen Ebenen sowie

2 grooming = das spätere Opfer «gaumen», vorbe-

reiten, zurechtmachen, die Tat anbahnen

Bei der Präventionsarbeit im Bereich 
sexualisierte Gewalt gibt es nicht 
die eine richtige Lösung und auch nicht 
bloss eine verantwortliche Person.
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• gute, fachliche Standards, die von den 
Fachleuten situationsgerecht angewen-
det und thematisiert werden können.

Die folgenden Aufzählungen dienen dazu, 
Fachpersonen aufzuzeigen, auf welchen 
Ebenen Präventionsarbeit stattzufinden 
hat, woran gedacht werden soll und welche 
Aufgaben zu erledigen sind – ohne An-
spruch auf Vollständigkeit.

Ziele und Ebenen von Prävention

Präventionsmassnahmen müssen immer drei 
Ebenen umfassen (Damrow, 2018, S. 648): 
• Primärprävention (vor dem Vorkommnis 

sexueller Grenzverletzungen), 
• Sekundärprävention (Lindern resp. Ver-

hindern unmittelbarer Folgen) und 
• Tertiärprävention (Minimieren weiterer 

Schäden nach erfolgter Grenzverletzung). 

Präventionsarbeit greift am ehesten inner-
halb systematischer und abgestimmter Vor-
gehensweisen und Regelverfahren, mit prä-
ventions- und interventionsorientierten 
Vorgaben sowie transparent konzipierter 
Aufarbeitung von Gewaltvorfällen – mit an-
deren Worten mithilfe eines Schutzkon-
zepts (Wolff & Schörer, 2018, S. 592f.). 
Schutzkonzepte sind Massnahmenpakete 
und regeln unter anderem vier Schlüssel-
prozesse (ebd., S. 594f.):
• Gefährdungs- oder Risikoanalysen unter 

Einbezug von bestehenden Schutzfakto-
ren und Potenzialen einer Einrichtung

• Entwicklung von passfähigen, einrich-
tungs- und zielgruppenspezifischen Prä-
ventionsmassnahmen

• Erarbeitung von Interventionsmassnah-
men

• Etablierung von Massnahmen der Aufar-
beitung möglichen Unrechts in Organi-
sationen 

Konsequenterweise fordert beispielsweise 
der Kanton Basel-Stadt, dass alle Einrichtun-
gen Themen wie Sexualität und sexuelle 
Ausbeutung enttabuisieren und den aktiven 
Austausch darüber pflegen müssen. Entspre-
chende Weiterbildung soll das Personal be-
fähigen, die Bewohnenden über die sexuelle 
Selbstbestimmung zu informieren und bei 
der Auseinandersetzung mit dieser Thematik 
zu begleiten. Missbräuche müssen mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln verhindert 
werden. Dabei ist Prävention als zentraler 
Faktor für die Verhinderung von Übergriffen 
anzusehen; ihr muss grösste Aufmerksam-
keit geschenkt werden. Daher ist es wichtig, 
neben dem Personal auch die Bewohnenden 
und Mitarbeitenden der Einrichtung der Be-
hindertenhilfe sowie die Trägerschaften und 
die Aufsichtsbehörde in den Prozess der Prä-
vention einzubeziehen. Präventionsarbeit in 
den Einrichtungen der Behindertenhilfe darf 
keine einmalige Angelegenheit, sondern 
muss ein stetiger Prozess sein (Fachstelle Be-
hindertenhilfe Kanton Basel-Stadt, 2011).

Eine Institution, die Prävention ernst 
nimmt, muss ihren Mitarbeitenden im Fall 
von Irritationen, vagen Vermutungen, va-
gem Verdacht und begründetem Verdacht 
klare und umsetzbare Handlungsmöglich-
keiten anbieten und alle Involvierten ad-
äquat unterstützen und schützen.

Ziele der Prävention

Prävention hat zum Ziel, die hier angespro-
chene Zielgruppe vor Grenzverletzungen 
jeglicher Art möglichst gut zu schützen. Da-
zu braucht es ein professionell und achtsam 
denkendes und handelndes Umfeld. Und 
das bedeutet auch, die Schwellen für Taten 
zu erhöhen. Wenn es uns gelingt, möglichst 
viele Hürden in der gesamten Opfer-Täter-
Institutionsdynamik einzubauen, dann kön-
nen viele Grenzverletzungen verhindert 
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werden. Dabei ist es dringend notwendig, 
bereits bei leichten Grenzverletzungen (zur 
detaillierten Einteilung vgl. Limita, 2016) zu 
reagieren. Fakt bleibt: Eine hundertprozen-
tige Sicherheit gibt es nicht.

Ebenen der Prävention

Bei der Beschreibung orientiere ich mich an 
der von der Fachstelle Limita vorgeschlage-
nen institutionsinternen Systematik (Elmer & 
Maurer, 2010; siehe Abb. 1) und habe diese 
stellenweise ergänzt. Die drei Präventions-
«Flügel» bedingen sich gegenseitig – nur 
die Beachtung und Umsetzung aller Ebenen 
führt zum Ziel.

Ebene der Kultur

Zur Ebene der Kultur gehören das Leitbild

(Grundhaltung der Institution zum Schutz 
der sexuellen Integrität und Problemakzep-
tanz) und ein Verhaltenskodex (ethische 

Richtlinien und fachliche Standards für heik-
le Situationen, Sanktionen bei Zuwiderhan-
deln, Selbstverpflichtung). Gute fachliche 
Standards sind konkret, klar und verbind-
lich. Sie betreffen vor allem das Verhalten 
der Fachpersonen, sind differenziert gestal-
tet, orientieren sich an Aufgaben und Be-
dürfnissen der Klientinnen und Klienten, 
kommen Täterstrategien zuvor, schützen 
mögliche Opfer, engen die Mitarbeitenden 
aber nicht ein und verlieren sich nicht in 
Details.

Auch das Suchen und Benennen heik-
ler Situationen stellt eine wichtige Aufgabe 
dar (die folgende Zuteilung ist diskutierbar, 
wichtig ist das Bewusstsein):
• Zweiersituationen
• Situationen in der Intim- resp. Privat-

sphäre
• Situationen der Hilfestellungen
• Besondere Situationen ausserhalb der 

Alltagsbegleitung (Krankheiten, perso-
nelle Engpässe u.ä.)

• Externe Situationen (Ausflüge, Lager, 
Spaziergänge u.ä.)

Schliesslich braucht es auf der Ebene Kultur 
ein agogisches Präventionskonzept: «Als 
erstes ist es sehr wichtig, dass die Instituti-
on in einem verbindlichen Konzept festhält, 
wie sie Gewalt versteht und wie sie damit 
umgehen will. Dieses Grundsatzpapier 
muss allen Mitarbeitenden bekannt sein, im 
Idealfall ist es verpflichtender Bestandteil 
des Arbeitsvertrages» (Fischer, 2006, S. 7). 
Darin sind auszuführen: Grundhaltung (Par-
tizipation, Empowerment), spezifische Prä-
ventionsansätze, sexuelle Bildung für alle 
Klientinnen und Klienten, Geschlechterrol-
len, Gruppenkultur, Medienkompetenz, 
Präventions- und Meldewesen, Zusammen-
arbeit mit Angehörigen sowie Umgang mit 
beruflichem Fehlverhalten.

KulturKultur

Leitbild

Verhaltenskodex

Agogisches
Präventionskonzept

OrganisationOrganisation

Umgang mit Macht

Beschwerdemanagement

Interventionsverfahren

Infrastruktur

MenschenMenschen

Personalauswahl

Fachwissen &
Handlungskompetenz

Kommunikation &
Zusammenarbeit

Prävention

Abbildung 1: Präventionsmodell Limita 
(Elmer & Maurer, 2010; nach Flügelradmodell Biehal)

Zeitschrift_4_19.indd   40 29.03.19   08:02



41

Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 25, 4 /2019

B E H I N D E R U N G  U N D  S E X U A L I T Ä T

Ebene der Organisation

Auf der Ebene der Organisation geht es um 
die folgenden Themen: Umgang mit Macht 

(Führungsstrukturen, Entscheidungspro-
zesse, Diskriminierungsschutz und Gleich-
stellung), um ein eingerichtetes und funkti-
onierendes Beschwerdemanagement (Ein-
richten von internen und externen Anlauf-
stellen sowie Einrichten von Prozessen für 
den Umgang mit Beschwerden und Verbes-
serungsvorschlägen), um Interventionsver-

fahren (Gestaltung der Prozesse zum Um-
gang mit sexuellen Übergriffen) sowie um 
Infrastruktur und Sachmittel (Sicherung der 
nötigen Räumlichkeiten und materiellen 
Ressourcen für eine effektive Präventions-
arbeit und Netzwerk mit internen und ex-
ternen Beratungsstellen).

Ebene der Menschen

Auf der Ebene der Menschen müssen bei 
Personalauswahl und Rekrutierungsver-

fahren Referenzen aufgrund expliziter Fra-
gen (Background Check), Privat- und Son-
derprivatauszug (Strafregisterauszug) bei 
Stellenantritt (und danach alle drei bis vier 
Jahre) eingeholt werden. Zudem ist ein Ab-
gleich mit «Schwarzen Listen» zu empfeh-
len (vgl. nationale Meldestelle). Arbeits-
zeugnisse sollen transparent geschrieben 
werden. Diese Massnahmen und weitere 
haben zum Ziel, Hürden für Täterinnen und 
Täter zu erhöhen. Sie sollen eine abschre-
ckende Wirkung entfalten sowie Signalwir-
kung gegen innen und aussen zeigen. Aus-
serdem sind bei Stellenantritt von allen Mit-
arbeitenden die ethischen Richtlinien und 
fachlichen Standards zu lesen und durch das 
Unterschreiben dieser das Einverständnis 
zu geben, diesen Richtlinien nachzukom-
men und sie umzusetzen.
 Das Fachwissen und die Handlungs-

kompetenz sollen durch regelmässige Infor-

mationen, externe Weiterbildungen und in-
terne Schulungen – auch unter Einbezug der 
Personen mit Unterstützungsbedarf sowie 
der Angehörigen mit dem Ziel, deren Empo-
werment zu unterstützen und zur Erhöhung 
der Sicherheit – erweitert werden. Thema-
tisch geht es um Schulungen und Sensibili-
sierung im Umgang mit Nähe und Distanz 
und das Schaffen fachlicher Austauschmög-
lichkeiten. Auch die Angebote Fachbera-
tung und Supervision zwecks Selbstreflexi-
on, Bewusstseinsbildung und Selbstkontrol-
le sind unerlässlich. Hinzu kommen regel-
mässige Reflexion und Sensibilisierung auf 
allen Ebenen hinsichtlich heikler Situa-
tionen.

Bei der Kommunikation und Zusam-

menarbeit gilt es, eine offene Gesprächs- 
und Feedback-Kultur zu schaffen, die Ko-
operationsbereitschaft und Vernetzungs-
kompetenz zu pflegen, einen konstruktiven 
Umgang mit Konfliktsituationen zu üben, 
Genderbewusstsein zu etablieren, das Be-
wusstsein für grenzachtendes Verhalten zu 
schärfen, heikle Situationen im Team pro-
fessionell zu besprechen (Offenheit und 
Vertrauen), durch regelmässigen Austausch 
Selbstreflexion zu üben, einen professionel-
len Umgang mit Nähe und Distanz zu be-
sprechen und anzuwenden, Fallbeispiele, 
Unsicherheiten und Fragen im Team offen 
zu diskutieren sowie durch regelmässige In-
formation an Aufsichtsorgane, Bewohne-
rinnen und Bewohner, Angehörige und Mit-
arbeitende Transparenz zu schaffen und ei-
ne Signalwirkung auszusenden (vgl. Elmer & 
Maurer, 2010; Henningsen, 2018).

Aufgaben der Gesellschaft und Politik

Ich habe diese Systematik um die institu-
tionsexternen Massnahmen ergänzt, bei 
welchen folgende Hauptforderungen im 
Vordergrund stehen müssen:
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• Das Thema sexualisierte Gewalt muss 
als gesellschaftliches Problem aner-
kannt und auf allen Ebenen (Gesetze, 
Gerichte, Polizei, Medizin, Psychologie, 
Medien etc.) sachlich und engagiert an-
gegangen werden.

• Gesetze und Strafnormen müssen so an-
gepasst werden, dass sie nicht mehr, wie 
dies jetzt der Fall ist, Täterinnen oder Tä-
ter schützen respektive dass sie Opfer 
beim (auch späten) Outing unterstützen 
und schützen3.

• Das Einrichten einer nationalen Melde-
stelle in der Absicht, den «Sexualtouris-
mus» zur minimieren, eine Anlaufstelle 
für einstellende Instanzen zu etablieren 
sowie wirksame und langfristige Berufs-
verbote zu ermöglichen, ist ein Muss.

• Zum anderen müssten auch Fachstellen 
und Opferberatungen stärker für die 
Kommunikationsmöglichkeiten und Be-
dürfnisse von Menschen mit Behinde-
rungen sensibilisiert werden.

(Diese Aufzählung kann natürlich ergänzt 
werden.)

Konklusion

Prävention ist zuallererst und immer Chef-
sache! Die Leitungsebene einer Einrich-
tung muss die in diesem Artikel genannten 
Haltungen vertreten, das Bewusstsein für 
die Thematik aufrechterhalten sowie ad-
äquate Präventionsmassnahmen und -ge-
fässe unterstützen. Erst dann kann Präven-
tion in der Praxis Erfolge zeitigen.

Prävention von sexualisierter Gewalt ist ei-
ne gemeinsame Aufgabe. Hinschauen allei-
ne genügt nicht. Prävention beginnt damit, 
dass wir alle Situationen besprechbar ma-
chen. Das Thema und die damit verbunde-
nen Unsicherheiten müssen professionell 
angegangen werden. Prävention hat ihren 
Preis – unterlassene Prävention jedoch kos-
tet mehr, seelisch und psychisch. Fehlhand-
lungen und Gewalt sind zu melden – immer. 
Prävention benötigt differenzierte und an-
wendbare Schutzkonzepte. Weder Bagatel-
lisieren noch Dramatisieren helfen bei der 
Bearbeitung von grenzverletzendem Ver-
halten.

Hinweis: Eine ausführlichere Version dieses 

Artikels kann beim Autor via Mail angefor-

dert werden.
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